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Beim Punkt alters- und entwicklungsangemessen kann man aus der groben Fahrlässigkeit in
bestimmten Fällen raus, in Oberstufenkursen oder an Berufsschulen zum Beispiel kann man
erwarten, dass das auch funktioniert, wenn nicht die ganze Zeit ein Lehrer drin ist. In der Sek I
und in der Grundschule gilt hier nur das beliebte: Schön dass ihr einen Erlass habt, dass der
rechtsgültig ist, ist aber keineswegs sicher (Bsp: Fahrtkostenerstattung für Lehrer bei
Klassenfahrten). Der entscheidende Bonus für euch ist dann aber folgender: Dadurch dass es
einen Erlass gibt, steht ihr gemeinsam mit dem Dienstherrn vor Gericht wenn was passiert und
der wird euch sicher zu 100% bescheinigen, dass eure Entscheidung in Bezug auf Alters- und
Entwicklungsangemessenheit zu 100% zutreffend gewesen ist, damit er allein in der Haftung
steht.

Ich zitiere mal unseren NRW-Guru zu solchen Problemen:

Zitat

Tresselt - Vertretungsstunden
Was ist aber zu tun, wenn die Schulleitung die Mitbeaufsichtigung einer Klasse
anordnet? Zunächst einmal muss die betreffende Lehrkraft der Schulleitung gegenüber
deutlich machen, dass sie keinesfalls gleichzeitig vor zwei Klassen stehen kann und
dadurch auch nicht die Aufsicht gewährleisten kann. Das ist als Remonstration gegen
die Anordnung zu werten. Sie kann das untermauern, indem sie auf das Urteil des
Bundesgerichtshofs verweist, der bereits 1972 es für unzulässig erklärt hat, dass ein
Schulleiter eine Lehrkraft beauftragt, gleichzeitig vor zwei Klassen zu stehen (BGH
19.6.1972 Az. III ZR 80/70). Man kann auch die Schulleitung darauf aufmerksam
machen, dass sie bereits ihrer Fürsorgepflicht nicht genügt, wenn sie anordnet, dass
eine Klasse zeitweise unbeaufsichtigt ist. Das ist sie nämlich, wenn der Lehrer oder die
Lehrerin sich mit seiner oder ihrer Klasse beschäftigen muss. Da hilft es auch nicht,
wenn die Bezirksregierung Düsseldorf im Mai 2017 an die Schulen eine Mail geschickt
hat, dass die Mitaufsicht grundsätzlich unter Beachtung der sonstigen rechtlichen und
fachlichen Vorgaben zulässig sei. Die Bezirksregierung schützt leider keine Lehrkraft
bei einem Strafverfahren und einer Schadenersatzklage von Eltern oder einer
Versicherung.
Ich würde jedem Kollegen oder jeder Kollegin empfehlen, sich von der Schulleitung die
Remonstration und die Dienstanweisung schriftlich bestätigen zu lassen, damit man im
Schadensfall eine beweisbare Grundlage besitzt. Der Lehrerrat kann ja ein Formblatt
dazu entwickeln, sodass nur noch eine Unterschrift nötig ist.
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